
Genehmigung von Windenergieanlagen 
(„Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

• Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

• Natur- und artenschutzrechtliche Belange 

• Prüfung der Umweltverträglichkeit 

• Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 
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Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

• Bei Vorliegen der genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen sind 
Windenergieanlagen im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch  
privilegiert. 

• Zur Verhinderung eines möglichen „Wildwuchses“  können die Gemeinden über 
die Bauleitplanung den Bau von Windenergieanlagen steuern (Änderung des 
Flächennutzungsplanes, Aufstellen eines Bebauungsplanes). Verbunden mit den 
dafür ausgewiesenen Bereichen ist eine sog. „Ausschlusswirkung“ für den übrigen 
Außenbereich. 

Auszug aus dem FNP der 
Samtgemeinde Esens 
(„Sondergebiet 
Windenergiepark“, im März 
1993 geändert) 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

Auszug aus dem derzeit gültigen RROP für den Landkreis 
Wittmund („Vorrangstandort für Windenergiegewinnung“) 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

• Ziel des Repoweringvorhabens in Utgast war der Ersatz der 51 bestehenden 
Altanlagen mit einer Höhe von 61 m bis 72 m durch 40 neue Anlagen eines Typs. 
Eine Altanlage wurde nicht „repowert“. Die Gesamthöhe einer neuen Anlage 
beträgt max. 100m (-> Verzicht auf eine „Befeuerung). 

B-Plan Nr. 8 
„Windpark Utgast“ 
der Gemeinde 
Holtgast 
(rechtskräftig seit 
Juli 2011) 



Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

• Auf die Erteilung einer solchen Genehmigung besteht ein klarer Rechtsanspruch, 
wenn die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Zu prüfende Kriterien sind: 

o Lärm 

o Schattenwurf 

o optische Wirkungen 

Vorlage speziell erarbeiteter Gutachten erforderlich 

• Eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist ab einer 
Anlagenhöhe von 50 m erforderlich. 

• Die Bauleitplanung liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden und Städte. Alle 
Gemeinden und Städte im Landkreis Wittmund haben davon Gebrauch gemacht; 
der Landkreis Wittmund hat hier wenig Einfluss. 



Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

• Bezüglich der Lärmemissionen sind die in der TA-Lärm festgesetzten 
Grenzwerte zu berücksichtigen. Basis für die Festlegung von 
Betriebseinschränkungen ist eine indivuell errechnete Lärmprognose. 

• Auch die Auswirkungen durch Schattenwurf werden geregelt 
(Schattenwurfgutachten). Die maßgeblichen Orientierungswerte haben sich aus 
der Rechtsprechung entwickelt. 

• Mögliche Beeinträchtigungen durch optische Wirkungen werden im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens geprüft (Kritischer Abstand entspricht der dreifachen 
Anlagenhöhe) 



Immissionsschutz-, bau- und planungsrechtliche Belange 

Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

• Weitere Genehmigungsvoraussetzung ist, dass andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen  

o Baurecht 

o Naturschutzrecht 

o UVP-Recht 

o Wasserrecht 

o Bodenschutzrecht 

o Luftfahrtrecht 

o Arbeitsschutzrecht 

• Abschaltzeiten sowie von Fachbehörden vorgegebene Auflagen werden in der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung als Auflage aufgenommen und in die 
Steuerung der Anlagen einprogrammiert. 

• Im Rahmen ihrer Zuständigkeit prüfen die Fachbehörden die 
Genehmigungsfähigkeit der Anträge. 
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Natur- und artenschutzrechtliche Belange 

Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Bebauungsplan Nr. 8 „Windpark Utgast“  der Gemeinde Holtgast 

Maßnahmen zur 
Vermeidung 

Verträglichkeitsprüfung  
nach § 34 BNatSchG 

artenschutzrechtliche  
Vorprüfung 

Umweltbericht 

Eingriffsregelung 

Maßnahmen zur 
Kompensation 

Betrachtung von 
Planungsalternativen Monitoring 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Inhalt des Umweltberichtes 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange 
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Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) 

Anhang 1, Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ 

§ 3b UVPG: UVP-Pflicht  

§ 3c UVPG: allgemeine 
UVP-Vorprüfung, 
Anlage 2 UVPG 

§ 3c UVPG: standortbezogene UVP-
Vorprüfung, Anlage 2 Nr. 2 UVPG 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Prüfung der Umweltverträglichkeit, allgemeine UVP-Vorprüfung 

Anhang 2, „Kriterien für die Vorprüfung 
des Einzelfalls im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung“ im 
Falle einer  
allgemeinen UVP-Vorprüfung 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Prüfung der Umweltverträglichkeit, standortbezogene UVP-Vorprüfung 

Anhang 2, „Kriterien für die Vorprüfung 
des Einzelfalls im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung“ im 
Falle einer  
standortbezogenen UVP-Vorprüfung 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Prüfung der Umweltverträglichkeit, Beispiel einer allgemeinen UVP-Vorprüfung 
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Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Prüfung der Umweltverträglichkeit 

In den Genehmigungsverfahren, in denen die Schwellenwerte mit der 20. 
sowie 40. Anlage erreicht wurden, wurde außerdem eine  

komplette Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)  
durchgeführt. 

§ 11 UVPG „Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen“ 

§ 12 UVPG „Bewertung der Umweltauswirkungen und Berücksichtigung des 
Ergebnisses bei der Entscheidung“ 
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Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 

Die Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz beinhalten 
umfangreiche naturschutzfachliche Auflagen. 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Wesentliche naturschutzfachliche Auflagen im Windenergiepark Utgast sind: 

• Benennung von mind. 3 ha geeigneter Kompensationsfläche pro Anlage, 
Bewirtschaftung nach Vorgabe 

• vorsorgliches Abschalten zum Schutz von Fledermäusen in Zeiten hoher 
Fledermausaktivitäten (Wetterparameter) 

• Fledermausmonitoring in den ersten 2 Betriebsjahren 

• dauerhaftes Monitoring möglicher Weihenbruten und ggf. anderer 
Greifvogelarten 

• Begrenzung der Bautätigkeiten vorzugsweise auf den Zeitraum 02. Juli bis 14. 
März/ „ökologische Baustellenbetreuung“ 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 

Karte mit den 
Bereichen für das 

Weihenmonitoring 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 

Karten mit den festgesetzten Kompensationsflächen 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 

Weihenmonitoring 



Genehmigung von Windenergieanlagen („Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Naturschutzfachliche Auflagen und Kompensationsmaßnahmen 

Fledermaus- und 
Weihenmonitoring 



Genehmigung von Windenergieanlagen 
(„Repoweringmaßnahmen“) in Windparks 

Vielen Dank  
für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


